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Kundmachung und Ladung  
 
 

Am DONNERSTAG, dem 11. Juni 2026, um ca. 09:10 Uhr, findet mit dem 

Zusammentritt an Ort und Stelle in 8055 Seiersberg-Pirka, Shopping City Seiersberg 3 

(Treffpunkt: Eingang Billa Plus), gemäß den Bestimmungen des Steiermärkischen 
Veranstaltungsgesetzes 2012 idgF die  
 
 

örtliche Erhebung und mündliche Verhandlung 

 
 

für die Beurteilung einer Veranstaltungsstätte statt: 
 

Name: Shopping Center Management GmbH  

 vertreten durch ONZ & Partner Rechtsanwälte GmbH 
 
Anschrift: Schwarzenbergplatz 16 in 1010 Wien 
 
Antragsgegenstand: 
 

 Änderung der mit Bescheid vom 15. Juni 2020, 

GZ: 130-2/73-3/30, genehmigten Veranstaltungsstätte 

 
in 8055 Seiersberg-Pirka, Shopping City Seiersberg 3, auf dem Grundstück Nr. 317/1,  
KG Seiersberg. 
 
 

Insbesondere möchten wir Sie auf Folgendes hinweisen: 
 
 Gemäß § 42 Abs. 1 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 idgF verliert 

eine Person ihre Stellung als Partei, soweit sie nicht spätestens am Tag vor Beginn der 
Verhandlung bei der Behörde oder während der Verhandlung Einwendungen erhebt. 
Etwaige Vorbehalte, hinsichtlich nachträglicher Erklärungen, können gemäß den oben 
angeführten Bestimmungen nicht berücksichtigt werden. 

 

Gemeinde Seiersberg-Pirka 
 

Aktenzahl: B-2026-1319-00304/0005 

Datum: 21.05.2026 

 

Kontaktdaten 
 

SB:  Ursula Höller 

Abt: Bauamt 

Tel: +43 316 28211140 

Mail: gde@seiersberg-pirka.gv.at 
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 Pläne und Beschreibung liegen bis zum Tage vor Beginn der Verhandlung während der 

Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht auf.  
 
 An der Verhandlung teilnehmende Vertreter, Beteiligte und Parteien haben sich rechtzeitig 

mit den erforderlichen Weisungen und Ermächtigungen zu versehen, um bindende 
Erklärungen bei der mündlichen Verhandlung abgeben zu können. 

 
 Eine Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. 
 
 
 
Ergeht an öffentliche Bekanntmachung an der Amtstafel: 
 
 

Angeschlagen am: 22. Mai 2026 Anzuschlagen bis: 11. Juni 2026 

 
 
Abgenommen am: 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Für den Bürgermeister 
Der Leiter des Bauamtes 
 
Mag. Andreas Hummer 

(elektronisch gefertigt)  
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